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(54)  Farbbildröhre  mit  einer  Masken-Rahmen-Kombination 

(57)  Farbbildröhre  mit  einer  Masken-Rahmen-Kom- 
bination,  die  aus  einem  rechteckigen  Rahmen  aus 
einem  ersten  Material  und  einer  Maske  aus  einem  zwei- 
ten  Material  besteht,  wobei  die  Maske  mit  dem  Rahmen 
durch  eine  Mehrzahl  von  Schweißpunkten  verbunden 

ist  und  zu  beiden  Seiten  von  Schweißpunkten  auf  den 
kürzeren  Seiten  Ausklinkungen  und  Entkopplungs- 
schlitze  vorgesehen  sind,  deren  Abmessungen  unter- 
einander  in  einem  bestimmten  Verhältnis  stehen. 

Einzelheit  A 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Farbbildröhre  mit  einer 
Masken-Rahmen-Kombination  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  .  s 

Bei  Farbbildröhren  werden  drei  Farbauszugsbilder 
bildpunktweise  überlagert,  in  dem  die  zu  einem  Bild- 
punkt  gehörigen  Farbpunkte  nebeneinander  angeord- 
net  werden.  Bei  genügendem  Betrachtungsabstand 
wird  die  Punktstruktur  vom  Auge  nicht  mehr  wahrge-  10 
nommen  und  es  kommt  zu  einer  additiven  Farbmi- 
schung.  Die  Elektronenstrahlen  der  drei 
Strahlerzeugungssysteme  von  Farbbildröhren  bzw. 
Farbmonitoren  fallen  auf  die  auf  dem  Leuchtschirm 
angeordneten  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leuchtstoff-  is 
punkte.  Damit  nur  der  Elektronenstrahl  einer  der  drei 
Elektronenstrahlerzeugungssysteme  für  die  drei  Pri- 
märfarben  auf  den  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leuchtstoff- 
punkten  der  entsprechenden  Farbe  landet,  werden 
Schattenmasken  verwendet,  welche  die  beiden  ande-  20 
ren  Elektronenstrahlen  "abschatten".  Dabei  landen  ca. 
80  %  der  von  den  Strahlerzeugungssystemen  kommen- 
den  Elektronen  auf  der  Schattenmaske  (Lochmaske). 
Dies  führt  zu  einer  Erwärmung  und  damit  zu  einer  Aus- 
dehnung  der  Lochmaske,  wodurch  sich  Löcher  in  ihrer  25 
Lage  gegenüber  den  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leucht- 
stoffpunkten  verschieben  können. 

Die  Lochmaske  oder  auch  Maske  besteht  aus  dün- 
nem,  kohlenstoffarmem  Eisenblech  oder  Eisenlegierun- 
gen.  Heutzutage  werden  die  Masken  vielfach  aus  30 
Eisen-Nickel-Legierungen  hergestellt,  die  bei  niedrigen 
Temperaturen  gegenüber  Eisen  eine  sehr  geringe  Wär- 
meausdehnung  aufweisen,  verursacht  durch  Magneto- 
striktion.  In  die  Maske  werden  etwa  400  000  Löcher 
geätzt,  die  den  etwa  600  Farbstreifentripeln  bzw.  den  35 
etwa  400  000  Farbpunktetripeln,  in  Dreiergruppen 
angeordnete  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leuchtstoffpunkte 
mit  je  einem  rot-,  grün-  und  blauleuchtenden  Streifen 
bzw.  Punkt,  zugeordnet  sind. 

Um  der  dünnen  Lochmaske  eine  gewisse  mechani-  40 
sehe  Stabilität  und  Handhabbarkeit  zu  geben,  wird  die 
gekrümmte  Lochmaske  in  bzw.  auf  den  Maskenrahmen 
geschweißt.  Dieser  ist  bei  modernen  Farbbildröhren 
ebenfalls  aus  dünnem  Blech.  Die  Lochmaske  mit  Rah- 
men  und  Aufhängung  muß  zumindest  so  stabil  sein,  45 
daß  die  Bildröhre  eine  maximal  zulässige  Beschleuni- 
gung  von  35g  erträgt.  Da  Eisen-Nickel-Legierungen  um 
ein  Vielfaches  teurer  als  Eisen  sind,  wird  der  Masken- 
rahmen  (oder  auch  Rahmen)  aus  Eisen  gefertigt,  wäh- 
rend  die  Maske  aus  einer  Eisen-Nickel-Legierung  so 
besteht. 

Beim  Ziehen  solcher  Masken  aus  Blechen  wird  ein 
Maskenhemd  gebildet  und  die  Maskenfläche  aufge- 
wölbt.  Das  Maskenhemd  wird  mit  einer  Vielzahl  von 
Schweißpunkten  mit  dem  Rahmen  verbunden.  Proble-  ss 
matisch  ist  die  Verbindung  von  Maske  und  Rahmen,  die 
aus  Materialien  mit  unterschiedlichem  Temperaturaus- 
dehnungskoeffizienten  gefertigt  werden.  Bei  Erwär- 

mung  der  Maske-Rahmen-Kombinationen  sind 
Verformungen  der  Maske  möglich,  welche  die  Lage  der 
Löcher  in  der  Maske  relativ  zur  räumlichen  Lage  der 
zugeordneten  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leuchtstoff- 
punkte  verändern.  Insbesondere  wegen  dem  unter- 
schiedlichen  Temperaturausdehnungsverhalten  von 
Maske  und  Rahmen  bei  thermischen  Herstellvorgängen 
und  beim  Betreiben  einer  Farbbildröhre  bzw.  eines 
Farbmonitors  ist  nur  eine  lockere  Kopplung  erwünscht. 
Andererseits  ist  eine  hohe  Steifigkeit  für  die  Verbindung 
zwischen  Maske  und  Rahmen  erwünscht,  damit  sich 
die  Maske  bei  Stößen  nicht  verformt  und  durch  Schall- 
wellen  des  Lautsprechers  eines  Fernsehgerätes  nicht 
zu  Schwingungen  angeregt  wird. 

Diese  gegensätzlichen  Forderungen  versucht  man 
durch  Versteifungssicken  in  der  Maske,  Entkopplungs- 
schlitze  oder  Aussparungen  im  Maskenrahmen  und  der 
Plazierung  der  Schweißpunkte  gleichzeitig  zu  erfüllen. 

In  der  EP-A1  063  322  wird  eine  Lösung  vorgeschla- 
gen,  die  sich  auf  Eisenmaske  mit  Eisenrahmen  bezieht, 
wobei  die  Maske  außerhalb  des  Rahmens  ahge- 
schweißt  wird.  Dabei  kann  auf  einen  vorher  notwendi- 
gen  Fertigungsschritt  (Temperaturbehandlung 
(Stabilisierung)  in  einem  Durchlaufofen)  verzichtet  wer- 
den.  Dabei  wird  die  Lage  der  Schweißpunkte  auf  den 
längeren  und  kürzeren  Seiten  des  Rahmens  durch 
Ungleichungen  angegeben,  die  jeweils  nur  bestimmte 
Bereiche  auf  jeder  Seite  zusätzlich  zu  den  Eckpunkten 
für  die  Anbringung  von  Schweißpunkten  erlauben,  um 
die  bei  Temperaturbehandlungen  (z.B.  Schwärzestabili- 
sierung,  Fritten)  auftretenden  bzw.  verbleibenden  Span- 
nungen  im  Material  durch  funktionsmäßig  noch 
zulässige  Verformungen  aufzunehmen,  die  innerhalb 
des  elastischen  Bereiches  bleiben.  Diese  Schweiß- 
punkte  müssen  innerhalb  eines  bestimmten  Höhenbe- 
reichs  des  Maskenrands  liegen,  der  ebenso  wie  die 
anderen  Bereichsangaben  von  der  Länge  der  Masken- 
diagonale  abhängig  ist.  Zur  Entkopplung  werden  außer- 
dem  Kerbungen,  Aussparungen  oder  Einsickungen 
vorgesehen,  welche  die  an  den  Ecken  der  Maske 
befindlichen  Schweißstellen  beiderseits  von  mechani- 
schen  Spannungen  entlasten.  Demselben  Zweck  dient 
auch  eine  oberhalb  des  Maskenrandes  angebrachte 
umlaufende  Sicke. 

Eine  andere  Lösung  für  Masken  aus  Eisen-Nickel- 
Legierungen  mit  Eisenrahmen,  wobei  die  Maske  außer- 
halb  des  Rahmens  angeschweißt  wird,  wird  in  der  EP 
A2  0518  249  vorgeschlagen.  Zur  Verbindung  von  Rah- 
men  und  Maske  werden  insgesamt  12  Schweißpunkte 
verwendet,  um  das  Maskenhemd  an  der  Außenseite 
des  Rahmens  anzuschweißen.  Die  Schweißpunkte  lie- 
gen  dazu  jeweils  an  den  Ecken  und  in  etwa  in  der  Mitte 
jeder  Seite.  Zusätzlich  werden  an  den  längeren  Seiten 
Schweißpunkte  jeweils  zwischen  dem  mittleren 
Schweißpunkt  und  dem  Eckschweißpunkt  in  einem 
Bereich  in  der  Nähe  des  mittleren  Schweißpunktes 
angebracht.  Außerdem  werden  die  Schweißpunkte  so 
dicht  wie  möglich  am  freien  Rand  des  Maskenhemdes 
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plaziert  und  die  Aussparungen  nehmen  jeweils  fast  den 
gesamten  Bereich  zwischen  den  Schweißpunkten  ein. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  Masken-Rahmen- 
Kombinationen  mit  Masken  aus  Eisen-Nickel-Legierun- 
gen  und  Rahmen  aus  Eisen,  bei  denen  das  Masken- 
hemd  auf  die  Innenseite  des  Rahmens  geschweißt 
wird,  bleibende  Verformungen  der  Maske  durch  eine 
Schwächung  der  Formsteifigkeit  zu  vermeiden,  um 
damit  Längenänderungsdifferenzen  elastisch  ausglei- 
chen  zu  können,  und  gleichzeitig  die  Stabilität  zu  erhal- 
ten,  um  mechanischen  Beanspruchungen  standhalten 
zu  können. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Patentanspruchs  1  gelöst. 

Dadurch  kann  die  Maske  vor  dem  Schwärzestabili- 
sierungsprozess  in  den  Rahmen  geschweißt  werden 
und  somit  auf  zusätzliches  Handling  beim  getrennten 
Schwärzen  von  Maske  und  Rahmen  verzichtet  werden. 
Ebenso  kann  auf  die  zusätzliche  Temperaturbehand- 
lung  der  Masken-Rahmen-Kombination  in  der  zugehöri- 
gen  Glaswanne  in  einem  Durchlaufofen  (Stabilisieren) 
verzichtet  werden. 

Um  Unterschiede  in  der  Längenänderung  von  Rah- 
men  und  Maske  bei  Temperaturerhöhungen  elastisch 
ausgleichen  zu  können,  werden  beiderseits  der 
Schweißpunkte  auf  den  kürzeren  Seiten  der  Maske 
Ausklinkungen  bzw.  Entkopplungsschlitze  angebracht. 
Diese  Ausklinkungen  ermöglichen,  daß  die  Konturen  an 
den  Seiten  dieser  Schweißstellen  nach  der  gemeinsa- 
men  Schwärzestabilisierung  der  Masken-Rahmen- 
Kombination  im  Schwärzeofen  keine  bleibenden  Kon- 
turveränderungen  aufweist,  insbesondere,  wenn 
zusätzlich  die  Größenverhältnisse  gemäß  den  Unteran- 
sprüchen  2  und  7  berücksichtigt  werden.  Je  tiefer  die 
Ausklinkungen,  desto  größer  ist  der  Elastizitätseffekt. 
Gleichzeitig  wird  mit  größer  werdender  Tiefe  der  Aus- 
klinkung  die  Stabilität  der  Masken  verringert.  Wird  die 
im  Anspruch  1  festgelegte  Tiefe  der  Ausklinkungen 
nicht  überschritten,  so  verschlechtert  sich  auch  die 
Maskenstabilität  nicht.  Mit  der  erfindungsgemäßen 
Tiefe  der  Ausklinkungen  wird  deshalb  eine  möglichst 
hohe  Stabilität  der  Maske  bei  gleichzeitig  möglichst  gro- 
ßer  Elastizität  der  Maske  erreicht. 

Es  ist  besonders  vorteilhaft,  eine  hohe  Stabilität  mit 
großer  Elastizität  der  Maske  zu  verbinden,  wenn  man 
zusätzlich  zu  den  Ausklinkungen  weiter  entfernt  von 
den  Schweißpunkten  vorzugsweise  kleiner  werdende 
Entkopplungsschlitze  vorsieht. 

Außerdem  läßt  sich  mit  zunehmender  Breite  und 
Anzahl  der  Ausklinkungen  bzw.  Entkoppelungsschlitze 
die  Elastizität  der  Maske  erhöhen.  Gleichzeitig  läßt  sich 
mit  zunehmender  Breite  des  verbleibenden  Masken- 
hemdes  an  der  Stelle  der  Schweißpunkte  und  zwischen 
den  Ausklinkungen  bzw.  den  Entkoppelungsschlitzen 
die  Stabilität  der  Maske  erhöhen.  Zur  Lösung  der  Auf- 
gabe  kommt  es  auf  eine  geeignete  Kombination  dieser 
Einflußfaktoren  an. 

Die  Stabilität  der  Verbindung  von  Maske  und  Rah- 

men  kann  mit  einer  minimalen  Anzahl  von  Schweiß- 
punkten  erreicht  werden,  wenn  die  Schweißpunkte 
zusätzlich  zu  den  Ecken  und  jeweils  einem  in  der  Mitte 
der  kürzeren  Seite  jeweils  in  der  Nähe  der  Mitte  der  län- 

5  geren  Seiten  angebracht  werden. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  anhand 

der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Masken-  Rahmen- 
10  Kombination  mit  Bezeichnung  der  Stellen,  an 

denen  vorzugsweise  Schweißpunkte  ange- 
brachtwerden; 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  die  in  Fig.  1 
15  gezeigte  Masken-Rahmen-Kombination, 

entlang  einer  Linie  vom  Schweißunkt  SP8 
zum  Schweißpunkt  SP3; 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Schweißpunkte  SP3 
20  und  SP8  (Einzelheit  A  aus  Fig.  1). 

In  den  Figuren  ist  eine  Masken-  Rahmen-Kombina- 
tion  dargestellt,  die  aus  einem  Maskenrahmen  1  und 
einer  Maske  2  besteht.  Die  Maske,  die  mit  Löchern  bzw. 

25  Maskenschlitzen  3  versehen  ist,  um  nur  einen  Teil  der 
Elektronen  für  die  Leuchtstoffstreifen  bzw.  Leuchtstoff- 
punkte  der  Primärfarben  auf  der  Innenseite  des  Front- 
schirmglases  durchzulassen,  wird  vorzugsweise  aus 
einer  Eisen-Nickel-Legierung  mit  36  %  Nickel  (FeNi36, 

30  Invar)  mit  einem  kleinen  Temperaturausdehnungskoeffi- 
zienten  hergestellt.  Der  Ausdehnungskoeffizent  dieser 
Eisen-Nickel-Legierung  liegt  bis  etwa  60°C  um  weniger 
als  ein  zehntel  unter  dem  von  Eisen.  In  Abhängigkeit 
von  der  genauen  Legierungszusammensetzung  dieser 

35  Eisen-Nickel-Legierung  liegt  der  Curiepunkt  in  der 
Regel  zwischen  200  und  300°C.  Oberhalb  des  Curie- 
punktes  stimmt  die  Ausdehnung  einer  Eisen-Nickel- 
Legierung  im  wesentlichen  mit  der  von  Eisen  überein. 
Bei  weiterer  gleichmäßiger  Erwärmung  von  Maske  und 

40  Rahmen  entstehen  weitere  Längenänderungsdifferen- 
zen  nur  noch  aufgrund  einer  unterschiedlich  schnellen 
Temperaturerhöhung  infolge  der  unterschiedlichen 
Masse  von  Rahmen  und  Maske  wie  auch  schon  vor 
Erreichen  des  Curie-Punktes.  Beim  Abkühlungsprozess 

45  entstehen  ebenfalls  Längenänderungsdifferenzen,  ver- 
ursacht  durch  das  unterschiedliche  Abkühlungsverhal- 
ten  und  den  unterschiedlichen  thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten  von  Maske  und  Rahmen. 

Die  Masken-Rahmen-Kombination  wird  über  seit- 
50  lieh  angebrachte  Thermo-Bimetallfedern  an  der  Bildröh- 

renwanne  befestigt  ("eingeknöpft").  Eine  der  Federn  ist 
zusätzlich  mit  einer  Zentrierscheibe  versehen. 

Zur  Erhöhung  der  mechanischen  Stabilität  und  der 
Handhabbarkeit  wird  die  dünne  Schlitz-  bzw.  Loch- 

55  maske  an  den  Maskenrahmen  geschweißt.  Die  Masken 
können  sowohl  über  den  Rahmen  gestülpt  und  außen 
verschweißt  werden  (in  diesem  Ausführungsbeispiel 
innen).  Die  Schweißpunkte  zwischen  Maske  und  Rah- 
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men  verbinden  dann  das  Maskenhemd  und  die  Innen- 
fläche  des  Rahmens.  Die  insgesamt  zehn 
Schweißpunkte  SP1  bis  SP  10  sitzen  an  den  mit  einer 
Pfeilspitze  in  Fig.  1  gekennzeichneten  Stellen.  Dement- 
sprechend  sind  vier  Schweißpunkte  (SP2,  SP4,  SP7,  5 
SP9)  in  den  Ecken  der  Kombination  angeordnet.  Zwei 
weitere  Schweißpunkte  SP5,  SP6  und  SP  10,  SP1  sit- 
zen  jeweils  auf  jeder  der  langen  Seiten  und  sind  dabei 
nahe  der  Mitte  angeordnet.  Auf  diese  Weise  können 
sich  die  Maskenhemdbereiche  auf  den  langen  Seiten  w 
zwischen  den  mittleren  Schweißpunkten  und  den  Eck- 
schwei  ßpunkten  bei  geringem  Fertigungsaufwand,  d.h. 
ohne  zusätzliche  Aussparungen  im  Maskenhemd  ela- 
stisch  verformen,  ohne  daß  es  zu  bleibenden  Verfor- 
mungen  kommt.  Jeweils  ein  Schweißunkt  ist  auf  den  75 
kürzeren  Seiten,  vorzugsweise  in  der  Mitte  angeordnet. 

Um  die  Steifigkeit  der  Maske  zu  erhöhen,  ist  diese 
oberhalb  des  Maskenhemdes  mit  einer  umlaufenden 
Versteifungssicke  5  versehen. 

Das  Maskenhemd  7  (in  Fig.  2  ist  die  Höhe  im  Ver-  20 
gleich  zur  Breite  übertrieben  dargestellt)  ist  um  die  mitt- 
leren  Schweißpunkte  auf  den  kürzeren  Seiten  mit 
Ausklinkungen  und  Entkopplungsschlitzen  versehen, 
damit  sich  die  Maskenhemdbereiche  um  die  Schweiß- 
punkte  herum  relativ  frei  bewegen  können.  Um  höchst-  25 
mögliche  Stabilität  mit  höchstmöglicher  Elastizität  zu 
verbinden,  sind  die  Ausklinkungen  10  und  Entkopp- 
lungsschlitze  11  wie  in  Fig.  3  dargestellt,  ausgeführt. 
Dazu  sind  beiderseits  von  den  Schweißpunkten  SP3 
und  SP8  Ausklinkungungen  vorgesehen  und  auf  der  der  30 
Schweißstelle  abgewandten  Seite  der  Ausklinkungen 
10  in  einiger  Entfernung  zusätzliche  Entkopplungs- 
schlitze  angebracht.  Sowohl  die  Ausklinkungen  10  als 
auch  die  Entkopplungsschlitze  1  1  weisen  vorzugsweise 
eine  torbogenartige  Form  auf.  Ebenso  können  aber  alle  35 
Formen  verwendet  werden,  die  sich  mit  zunehmender 
Tiefe,  d.h.  zunehmender  Entfernung  vom  äußeren  Mas- 
kenrand,  in  ihrer  Breite  verjüngen. 

Besonders  wichtig  für  eine  jeweils  besonders  gute 
Erfüllung  der  Stabilität-  und  Elastizitätsanforderung  ist  40 
die  Tiefe  (H2-H3)  der  Ausklinkungen  10.  Es  hat  sich 
herausgestellt,  daß  ein  Verhältnis  zwischen  der  Höhe 
des  Maskenhemdes  H2  und  der  verbleibenden  Höhe 
H3  des  Maskenhemdes  an  der  Stelle  der  größten  Tiefe 
der  Ausklinkungen  10  von  3:1  die  gegensätzlichen  45 
Anforderungen  besonders  gut  erfüllt. 

Weitere  Verbesserungen  lassen  sich  erzielen, 
wenn  auch  die  Breitenverhältnisse  der  Ausklinkungen 
10  bestimmte  Größenverhältnisse  einhalten.  Dazu 
sollte  die  Breite  B  des  verbleibenden  Maskenhemdes  so 
zwischen  den  den  Schweißpunkten  SP3  und  SP8 
benachbarten  Ausklinkungen  10  und  die  Breite  A  der 
Ausklinkungen  10  folgendes  Verhältnis  aufweisen: 

A/B  =  2/3.  55 

Außerdem  sollten  für  ein  besonders  gutes  Ergebnis 
der  mittlere  Abstand  D  der  Ausklinkungen  10  bei  zu  D 

symmetrischer  Schweißpunktlage  zur  größten  Tiefe 
(H2  -  H3)  der  Ausklinkungen  10  folgendes  Verhältnis 
aufweisen: 

D/(H2-H3)  =  23/17. 

Für  eine  weitere  Verbesserung  der  Elastizität  ohne 
zusätzliche  Schwächung  der  Stabilität  können  zusätz- 
lich  Entkopplungsschlitze  1  1  symmetrisch  zur  Lage  der 
Schweißpunkte  SP3  und  SP8  angebracht  werden, 
wobei  der  mittlere  Abstand  D  der  Ausklinkungen  10 
zum  mittleren  Abstand  E  der  Entkopplungsschlitze  1  1 
folgendes  Verhältnis  aufweisen  sollte: 

D/E  =  23/50. 

Für  ein  optimales  Ergebnis  sollte  folgendes  Verhält- 
nis  für  die  größte  Tiefe  (H2-H1)  der  Entkopplungs- 
schlitze  11  zur  größten  Tiefe  (H2-H3)  der 
Ausklinkungen  10  eingehalten  werden: 

(H2-H1)/(H2-H3)  =  11/17. 

Ebenso  gilt  für  das  Verhältnis  der  Breite  A  der  Aus- 
klinkungen  10  zur  Breite  C  der  Entkopplungsschlitze  1  1  : 

A/C  =  9/4. 

Patentansprüche 

1.  Farbbildröhre  mit  einer  Masken-  Rahmen-Kombina- 
tion,  die  aus  einem  rechteckigen  Rahmen  (1)  aus 
einem  ersten  Material  und  einer  Maske  (2)  aus 
einem  zweiten  Material  besteht,  wobei  die  Maske 
mit  dem  Rahmen  durch  eine  Mehrzahl  von 
Schweißpunkten  verbunden  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 

die  kürzeren  Seiten  jeweils  einen  Schweiß- 
punkt  (SP3,  SP8),  vorzugsweise  etwa  in  der 
Mitte  der  kürzeren  Seiten,  aufweisen;  und 

zu  beiden  Seiten  der  Schweißpunkte  (SP3, 
SP8)  der  kürzeren  Seiten  Ausklinkungen  (10) 
vorgesehen  sind,  wobei  bei  deren  größter  Tiefe 
(H2-H3)  für  den  Abstand  (H3)  vom  oberen 
Rand  (13)  des  Maskenhemdes  (7)  zur  Höhe 
(H2)  des  Maskenhemdes  (7)  in  etwa  folgendes 
Verhältnis  gilt: 

H3/H2  =  1/3, 

wobei: 

H3  dem  Abstand  zwischen  der  größten 
Tiefe  der  Ausklinkungen  (10)  und  dem 
oberen  Rand  (13)  des  Maskenhemdes  (7) 
entspricht;  und 
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H2  der  Höhe  des  Maskenhemddes  (7)  ent- 
spricht. 

2.  Farbbildröhre  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ausklinkungen  (10)  eine  Breite  s 
(A)  aufweisen,  die  zur  verbleibenden  Breite  (B)  des 
Maskenhemdes  (7)  um  die  Schweißpunkte  (SP3, 
SP8)  der  kürzeren  Seiten  zwischen  den  Ausklin- 
kungen  (10)  in  folgendem  Verhältnis  steht: 

10 
A/B  =  2/3, 

wobei: 

A  der  Breite  der  Ausklinkungen  entspricht;  und  is 
B  der  Breite  des  Schweißsteges  um  die  ent- 
sprechenden  Schweißpunkte  zwischen  den 
Ausklinkungen  (10)  entspricht. 

3.  Farbbildröhre  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mittlere 
Abstand  (D)  der  Ausklinkungen  (10)  größten  zur 
Tiefe  (H2-H3)  der  Ausklinkungen  (10)  folgendes 
Verhältnis  aufweist: 

25 
D/(H2-H3)  =  23/17, 

wobei: 

D  dem  mittleren  Abstand  der  Ausklinkungen  30 
(10)  beiderseits  der  Schweißpunkte  entspricht; 
und 
(H2  -  H3)  der  Tiefe  der  Ausklinkungen  (1  0)  ent- 
spricht. 

35 
4.  Farbbildröhre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  der  Ausklin- 
kungen  (10)  auf  der  den  Schweißpunkten  (SP3, 
SP8)  abgewandten  Seite  in  einen  bestimmten 
Abstand  zusätzliche  Entkoppelungsschlitze  (11)  40 
aufweist,  deren  mittlerer  Abstand  E  folgendes  Ver- 
hältnis  zu  dem  mittleren  Abstand  D  der  Ausklinkun- 
gen  (10)  aufweist: 

D/E  =  23/50,  45 

wobei: 

D  dem  mittleren  Abstand  der  Ausklinkungen 
(1  0)  entspricht;  und  so 
E  dem  mittleren  Abstand  der  Entkopplungs- 
schlitze  (1  1)  entspricht. 

5.  Farbbildröhre  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  größte  Tiefe  (H2-H1)  der  Ent-  ss 
kopplungsschlitze  (11)  zur  größten  Tiefe  (H2-H3) 
der  Ausklinkungen  (10)  folgendes  Verhältnis  auf- 
weist: 

(H2-H1)/(H2-H3)  =  11/17; 

wobei: 

(H2-H1)  der  größten  Tiefe  der  Entkopplungs- 
schlitze  (1  1)  entspricht;  und 
(H2-H3)  der  größten  Tiefe  der  Ausklinkungen 
(10)  entspricht. 

6.  Farbbildröhre  nach  einem  der  Ansprüche  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Breite  (A)  der 
Ausklinkungen  (10)  zur  Breite  (C)  der  Entkopp- 
lungsschlitze  (11)  folgendes  Verhältnis  aufweist: 

NC  =  9/4, 

wobei: 

A  der  Breite  der  Ausklinkungen  (1  0)  entspricht; 
und 
C  der  Breite  der  Entkopplungsschlitze  (11)  ent- 
spricht. 

7.  Farbbildröhre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Maskenhemd  (7)  an  der  Innenseite  des 
Rahmens  (1)  anliegt  und  angeschweißt  wird; 
und 
die  Masken-Rahmen-Kombination  Schweiß- 
punkte  (SP2,  SP4,  SP7,  SP9)  in  jeder  der  vier 
Ecken,  mindestens  einen  Schweißpunkt  (SP1, 
SP5,  SP6,  SP10)  auf  jeder  der  längeren  Seiten 
und  einen  Schweißpunkt  (SP3,  SP8)  auf  jeder 
der  kürzeren  Seiten  aufweist. 
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